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Beschlussvorschlag: 

 

Der Antrag auf Erlass einer Milieuschutzsatzung für den Kernbereich der Stadt Norden wird 

nicht weiterverfolgt. 
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Finanzen      

Finanzielle Auswirkungen Ja  Betrag:       €  

 Nein     

      

Hh-Mittel stehen im      

Haushaltsjahr 201  Ja  Produkt-Nr.:        

zur Verfügung Nein  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

      

Folgejahre Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

 Nein     

      

Folgekosten einschl. Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

Abschreibungen/Sonderp. Nein     

      

Außerordentl. Aufwend./  Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

Erträge (z.B. Verkauf un-

ter/über Restwert) 

Nein     

      

Hat diese Entscheidung      

konsolidierende Wirkung Ja  (welche? s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

für den Haushalt? Nein     
 

Personal      

Personelle Auswirkungen Ja         

   (s. ggfls. auch Erläuterungen in der Sach-und Rechtslage) 

 Nein     
 

Strategische Ziele  

1. Wir positionieren Norden als Wirtschafts- und Tourismusstandort 

unter Nutzung der vorhandenen Stärken. 
 

 

2. Wir entwickeln die Stadtverwaltung von einem Dienstleister 

zu einem Impulsgeber für das Gemeinwesen. 
 

 

3. Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und 

Eigenverantwortung für die Entwicklung der Stadt. 
 

 

4. Wir schaffen positive Lebensperspektiven für alle Altersgruppen  

und sichern die Lebensqualität durch eine gute soziale Infrastruktur  

und ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot für Jung und Alt. 
 

 

5. Wir bieten und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft 

und sichern diese durch nachhaltige Konzepte. 
 

 

6. Wir stärken Norden als Mittelzentrum. 
 

 

7. Unterstützung der Flüchtlingshilfe.  
  

Bitte ankreuzen, welchen Zielen die vorgeschlagene Maßnahme dient; bei Bedarf ggfls. in der Sach- 

und Rechtslage gesondert erläutern.) 

 

   

 Was wollen wir mit dieser Entscheidung erreichen? (Kurze Beschreibung des Ziels)  

        
   

 Andere Ziele:  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Die SPD fordert den Erlass einer Milieuschutzsatzung für den Kernstadtbereich Nordens (siehe 

Anlage). In der Anlage ist ein Entwurf einer Erhaltungssatzung beigefügt. Der Antrag bezieht 

sich den § 172 BauGB. 

Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 172 Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von 

Gebieten (Erhaltungssatzung) 

(1) Die Gemeinde kann in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige Satzung Gebiete bezeichnen, in denen 

 
1. zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt (Absatz 3), 
2. zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (Absatz 4) oder 
3. bei städtebaulichen Umstrukturierungen (Absatz 5) 
 
der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung bedürfen. In den 
Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bedarf auch die Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung. Auf die Satzung ist § 
16 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. Die Landesregierungen werden ermächtigt, für die Grundstücke in Gebie-
ten einer Satzung nach Satz 1 Nr. 2 durch Rechtsverordnung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf Jahren 
zu bestimmen, dass die Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum (§ 1 des Wohnungseigentums-
gesetzes) an Gebäuden, die ganz oder teilweise Wohnzwecken zu dienen bestimmt sind, nicht ohne Genehmi-
gung erfolgen darf. Ein solches Verbot gilt als Verbot im Sinne des § 135 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. In den 
Fällen des Satzes 4 ist § 22 Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 6 und 8 entsprechend anzuwenden. 
(2) Ist der Beschluss über die Aufstellung einer Erhaltungssatzung gefasst und ortsüblich bekannt gemacht, ist § 
15 Abs. 1 auf die Durchführung eines Vorhabens im Sinne des Absatzes 1 entsprechend anzuwenden. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 darf die Genehmigung nur versagt werden, wenn die bauliche Anla-
ge allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Land-
schaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. 
Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt 
des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird. 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 darf die Genehmigung nur versagt werden, wenn die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen erhalten werden soll. Sie ist 
zu erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen Anlage oder ein 
Absehen von der Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, wenn 

 
1. die Änderung einer baulichen Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustands einer durch-
schnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient, 
 
1a. die Änderung einer baulichen Anlage der Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen Mindestan-
forderungen der Energieeinsparverordnung dient, 
 
2. das Grundstück zu einem Nachlass gehört und Wohnungseigentum oder Teileigentum zugunsten von Miterben 
oder Vermächtnisnehmern begründet werden soll, 
 
3.das Wohnungseigentum oder Teileigentum zur eigenen Nutzung an Familienangehörige des Eigentümers ver-
äußert werden soll, 
 
4. ohne die Genehmigung Ansprüche Dritter auf Übertragung von Wohnungseigentum oder Teileigentum nicht 
erfüllt werden können, zu deren Sicherung vor dem Wirksamwerden des Genehmigungsvorbehalts eine Vormer-
kung im Grundbuch eingetragen ist, 
 
5. das Gebäude im Zeitpunkt der Antragstellung zur Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum nicht 
zu Wohnzwecken genutzt wird oder 

 
6. sich der Eigentümer verpflichtet, innerhalb von sieben Jahren ab der Begründung von Wohnungseigentum 
Wohnungen nur an die Mieter zu veräußern; eine Frist nach § 577a Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
verkürzt sich um fünf Jahre; die Frist nach § 577a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entfällt. 
In den Fällen des Satzes 3 Nr. 6 kann in der Genehmigung bestimmt werden, dass auch die Veräußerung von 
Wohnungseigentum an dem Gebäude während der Dauer der Verpflichtung der Genehmigung der Gemeinde 
bedarf. Diese Genehmigungspflicht kann auf Ersuchen der Gemeinde in das Wohnungsgrundbuch eingetragen 
werden; sie erlischt nach Ablauf der Verpflichtung. 
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(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 darf die Genehmigung nur versagt werden, um einen den sozialen 
Belangen Rechnung tragenden Ablauf auf der Grundlage eines Sozialplans (§ 180) zu sichern. Ist ein Sozialplan 
nicht aufgestellt worden, hat ihn die Gemeinde in entsprechender Anwendung des § 180 aufzustellen. Absatz 4 
Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

 

Der Antrag zielt dabei auf Absatz 1 Nr. 2 den Erhalt der Wohnbevölkerung ab. Um Rechtssi-

cherheit zu erlangen, wäre zunächst zu untersuchen, welche Wohnbevölkerung (Milieu) und 

in welcher Zusammensetzung geschützt bzw. erhalten werden soll bzw. ob ein schutzwürdiges 

Milieu existiert. Die Erstellung dieser vorbereitenden Untersuchung ist nicht aus dem laufenden 

Betrieb zu erarbeiten. Hierzu wäre eine externe Unterstützung notwendig. Die Kosten wären 

mit ca. 100.000 € im Haushalt vorzusehen. Im Nachgang zu der Untersuchung wären die 

Stadtbereiche festzulegen, in dem schutzwürdige Milieus vorhanden sind. Im Anschluss würde 

ein Verfahren für die Aufstellung der Milieuschutzsatzung notwendig. Der voraussichtliche 

Mehraufwand in der Prüfung von entsprechenden Anträgen macht auch hier einen Mehrbe-

darf von 1 Vollzeitstelle im Bereich Bauaufsicht aus. Als Zeitraum von Beginn der vorbereiten-

den Untersuchung bis zum Satzungsbeschluss kann von 2 bis 3 Jahren ausgegangen werden.  

 

Im Übrigen beabsichtigt die Verwaltung für Straßen mit wertvoller, ortstypischer und erhal-

tenswerter Bausubstanz zum Erhalt der städtebaulichen Erscheinung sukzessive die Aufstellung 

von Erhaltungssatzungen. 

 

Aus den oben genannten Gründen empfiehlt die Verwaltung den Ansatz der Erstellung einer 

Milieuschutzsatzung nicht weiter zu verfolgen. 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

- Antrag der SPD-Fraktion vom 14.06.2017 
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